�				Allgemeine Informationen

















Grundlagen:





Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr des Kantons Zürich.








Zeitaufwand:





Arbeitsgruppe 1 - 3	14 Übungen à 2.5 Stunden





VA / SA	  8 Übungen à 2.5 Stunden





Fahrschule	gem. separater Aufstellung





Zusätzlich:





Kader	  4 Übungen à 2.5 Stunden





Offiziere	  4 Übungen à 2.5 Stunden








Entschuldigungen:





Bei zeitlich festgesetzten Übungen, ist im Verhinderungsfall vor dem Übungsbeginn, resp. spätestens drei Tage nach der Übung, beim Zugchef oder Vorgesetzten, eine schriftliche Entschuldigung einzureichen.








Entschuldigt werden:





- nach Zug abgestufte Absenzen:


	Arbeitsgruppe 1 - 3:	2 x


	SA / VA:	1 x





- bei längerer Weiterbildung, nach Antrag des AdF (Angehöriger der Feuerwehr), an die Feuerwehrkommission





�









Regelung bei nicht besuchten Übungen:





Die Funktionsentschädigung wird bei nicht besuchten Übungen prozentual anhand der Sollübungszahl (siehe Zeitaufwand) gekürzt (exklusiv Punkt Entschuldigt).





Jeder AdF hat die Möglichkeit, nicht besuchte Übungen, in einem anderen Zug nachzuholen.





Becher für Lückenlosen Übungsbesuch erhält derjenige der die gesamte Übungsanzahl erreicht hat.





Entschädigungen:





Sold	pro Übung	Fr.   50.—





Kurse	pro Abend / ½ Tag	Fr. 100.— + Arbeitgeberentsch.





	Pro Tag	Fr. 200.— + Arbeitgeberentsch.





Ernstfälle	1. Std. Fr. 50.—	jede weitere Std. Fr. 30.—





Funktionsentschädigung		nach Grad und Funktion








Soldauszahlung:





Sold- und Funktionsentschädigungen erfolgen bargeldlos am Ende des Jahres, auf das gemeldete Post- oder Bankkonto. Damit die Auszahlung reibungslos erfolgen kann, ist dem Fourier bis spätestens Mitte November des laufenden Kalenderjahres, ein entsprechender Einzahlungsschein abzuliefern.








Ausrüstung:





Ausrüstungsgegenstände können vor der Übung oder nach telefonischer Vereinbarung mit dem Materialwart gefasst, abgegeben oder umgetauscht werden.








Adressmutationen etc.:





Alle Änderungen von Adressen, Arbeitgeber, Telefonnummern, Mailadresse und Post- oder Bankkontodaten etc., sind unverzüglich dem Fourier und dem Kommandanten zu melden.








Alarmierung:





Jeder AdF wird mit einem Pager ausgerüstet. Der Pager ist stets bei sich zu tragen.


